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Kurzantwort: 
Vier VEMS-Gutachten bestätigen unabhängig voneinander aus statistischer, gesundheitsökonomischer, juris-
tischer und mathematischer Sicht die Mängel des Verfahrens – welche immer wieder und von verschiedener 
Stelle gerügt, von der santésuisse aber nie behoben wurden. 
 
Fundierte Kritik von Anfang an 
Bereits früh schon wurde Kritik an der Methode laut, mit der der Dachverband der Schweizer Krankenkassen 
santésuisse unsere Ärztinnen und Ärzte beurteilt. 
 
07.05.2008 Ein vertrauliches Gutachten der Tessi-

ner Ärztegesellschaft meldet Bedenken 
am Verfahren an. Dies entgegen einem 
früheren Gutachten derselben Autoren 
für santésuisse. 

Gutachten für die Tessiner Ärztegesellschaft: 
www.physicianprofiling.ch/PHYGutachtenNr2DrRothETH052008.pdf 
 
Früheres Gutachten für santésuisse: 
www.physicianprofiling.ch/CONGutachtenANOVADrRoth.pdf 

24.08.2008 Nachdem bereits der Onkologe Dr. Na-
dig und der Kardiologe Prof. Lüscher 
sich kritisch zum Verfahren geäussert 
haben, meldet auch der Doyen der 
Wirtschaftlichkeitsverfahren selbst, Dr. 
jur. G. Eugster, erhebliche Zweifel an. 

Publikation Dr. Eugster: 
www.physicianprofiling.ch/PhyWZWEugster2009.pdf 

28.08.2008 Eine juristische Betrachtung bezeichnet 
die Wirtschaftlichkeitsverfahren als 
Teil einer ruinösen Unrechtssprechung. 

Jusletter-Beitrag von Simon Häfeli: 
www.physicianprofiling.ch/PHYJusletterCH082008.pdf 

10.03.2009 Ein juristisches Gutachten zeigt, dass 
das Verfahren in materiell-rechtlicher 
Hinsicht nicht den gesetzlichen Vorga-
ben entspricht. 

Arbeit von Lukas Stähli: 
www.physicianprofiling.ch/Seminararbeit-Lukas-Staehli-FS09.pdf 

 
Gutachten des VEMS 
Vor diesem Hintergrund hat der VEMS im Januar 2009 in einem Artikel in der Ärztezeitung die Problematik 
der Wirtschaftlichkeitsverfahren thematisiert.  

→ Artikel lesen: http://physicianprofiling.ch/PHYRomanensSAeZ012009.pdf 
 
Darauf haben sich einige zu Unrecht in Verfahren verwickelte Ärztinnen und Ärzte beim VEMS gemeldet 
und unsere Hilfe erbeten. Wir sahen den Bedarf, mit unabhängigen Gutachten Klarheit zu schaffen, und ha-
ben über die letzten Jahre folgende vier Gutachten in Auftrag gegeben: 
 

- Statistische Mängel: Die Vergleichsstudie RSS-PSS von PD Dr. M. Schwenkglenks (Institute of 
Pharmaceutical Medicine/ECPM, Universität Basel) kommt zum Schluss, dass statistisch signi-
fikante Unterschiede beider Datenbanken (RSS und PSS) betreffend der Frage nach Überarztung 
bestehen. → http://physicianprofiling.ch/rsspssstatistikbericht052010.pdf 

- Gesundheitsökonomische Bedenken: Prof. Dr. Jürgen Wasem (Lehrstuhl für Medizinmanage-
ment Universität Duisburg-Essen) und die ForBiG GmbH kommen zum Schulss, das Verfahren 
sei unsachgemäss. → http://physicianprofiling.ch/gutachtenwasem2010.pdf 

- Juristische Einwände: Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspra-
xis der Universität St. Gallen, beurteilt das Wirtschaftlichkeitsverfahren und stellt Konflikte mit 
geltendem Recht fest. → http://physicianprofiling.ch/kieser2011.pdf 

- Mathematische Probleme: Hochschuldozent PD Dr. Walter Warmuth hat zentrale Fragen zum 
Verfahren beantwortet und geht davon aus, dass Überarztung gerade nicht bei den teuren Patien-
ten abzulesen ist. → http://www.physicianprofiling.ch/wzwwarmuth2014.pdf 
 

Forderungen 
Vor der erdrückenden Last dieser fundierten Kritik ist es unverständlich, dass die santésuisse sich noch immer 
schwer damit tut, das Verfahren endlich sachgerecht auszugestalten. Wie dies aussehen kann, legt der VEMS 
in seinem Grundlagenpapier WZW dar. → http://physicianprofiling.ch/WZWStatistik2014.pdf 

        →    
Weitere VEMS-Factsheets: www.vems.ch/fakten-und-standpunkte


